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 Veröffentlicht am 27.10.1988

Index

Abgabenverfahren

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

FinStrG §146 Abs1

Beachte

Besprechung in:

ÖStZB 1989, 202;

Rechtssatz

Voraussetzung für die Erlassung einer vereinfachten Strafverfügung ist das Vorliegen eines - auch die Schuldseite

umfassenden - Geständnisses des Beschuldigten.
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